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Das bedeutet, dass man in dem Land
versichert ist, in dem man erwerbstätig
ist. Personen, die nicht arbeiten, sind in
dem Land versichert, in dem sie wohnen.

Für die Zeit, in der Sie in Deutschland

wohnhaft waren und dort gearbeitet

haben, sollten Sie also nach dem
deutschen Recht einen Rentenanspruch
erworben haben.

Damit es für Sie nicht zu aufwendig
wird, diese Rente zu beantragen, leitet
dies normalerweise die Sozialversicherung

in die Wege, in deren Bereich Sie

zum Zeitpunkt der Pensionierung wohnen.

In Ihrem Fall wäre das also die
Ausgleichskasse, von der Sie Ihre AHV-
Rente erhalten. Im entsprechenden
Anmeldeformular wird die Frage gestellt,
ob Sie jemals im Ausland wohnhaft waren

oder dort gearbeitet haben. Nur an¬

hand dieserAngaben kann man die
Prüfung eines ausländischen Rentenanspruchs

für Sie einleiten.
Falls dies damals versäumt wurde,

können Sie es ohne Probleme nachholen.

Am besten setzen Sie sich telefonisch

mit Ihrer Ausgleichskasse in
Verbindung und schildern Ihre Situation.

Möglicherweise müssen Sie dann noch
ein Formular für die ausländische

Versicherung ausfüllen. Diese Angaben
werden danach zusammen mit Ihrem
Versicherungsverlauf aus der Schweiz

via Schweizerische Ausgleichskasse in
Genf an die ausländische Versicherung
weitergeleitet. So wird sichergestellt,
dass alle benötigten Angaben zusammen
eintreffen. Zum Abschluss erhalten Sie

den Rentenentscheid aus Deutschland.
Ist dieser positiv, erhalten Sie jeweils

eine Rentenzahlung aus Deutschland
und eine aus der Schweiz. Diese sollten
sich ergänzen, haben aber keinen direkten

Einfluss aufeinander.
Da jedes Land andere Bestimmungen

betreffend der Mindestbeitragszeit
für einen Anspruch aufeine Rente hat,
kann Ihnen leider nicht garantiert werden,

dass eine Rente ausbezahlt wird.
Sollte der ausländische Entscheid wider
Erwarten negativ ausfallen, könnte
immer noch die Anrechnung an Ihre
Schweizer Rente geprüft werden. ^

• Fiona Renggli
Fachfrau AHV-Renten.

INSERAT

GEBERIT

UND IM HANDUMDREHEN
WURDE AUS MEINEM WC
EIN SPA.
GEBERIT AQUACLEAN. DAS DUSCH-WC.

Erleben Sie ein völlig neues Gefühl von Frische und Sauberkeit:
Geberit AquaClean reinigt den Po auf Knopfdruck mit einem warmen
Wasserstrahl und verwandelt Ihr Bad in eine Wellnesszone.
Mehr auf www.geberit-aquaclean.ch.
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